
 

Rund um die  

Erwerbsminderungsrente  
 

Es gibt verschiedene Formen von Renten. Wir informieren hier über die Erwerbsminderungs-

rente für Menschen (ehemals Erwerbsunfähigkeitsrente), die in einer Werkstatt für Menschen 

mit Behinderung (WfbM) als Werkstatt-Beschäftigte arbeiten. 

 

Die Erwerbsminderungsrente für Werkstatt-Beschäftigte 

Voraussetzung ist, dass die Behinderung schon von Geburt an oder im Kindesalter festgestellt 

wurde, oder der Mensch mit Behinderung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 

bzw. einer vergleichbaren Einrichtung arbeitet. Da Menschen mit Behinderung die gesetzlich 

geforderten Wartezeiten der EM-Rente nicht erfüllen können, wird eine Wartezeit von 20 Jah-

ren bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu Grunde gelegt. WfbM Be-

schäftige haben einen arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus, auch wenn es sich nicht um ein 

reguläres Beschäftigungsverhältnis handelt. Sie sind daher unfall-, kranken-, pflege- und ren-

tenversichert. Somit können Menschen mit Behinderung in einer WfbM nach 20 Jahren Tätig-

keit einen Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente haben. Das gilt auch, wenn man 

bei einem sogenannten „anderen Leistungsanbieter“ arbeitet oder ein Budget für Arbeit nutzt.  

 

Höhe der EM-Rente 

Die EM-Rente ist individuell. Von der Rente müssen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-

cherung gezahlt werden. Die Arbeitsprämie aus der Werkstatt wird nicht auf die EM-Rente 

angerechnet. 

 

EM-Rente und Arbeit in der Werkstatt 

Menschen, die 20 Jahre in einer Werkstatt gearbeitet haben, haben Anspruch auf eine EM-

Rente. Sie können aber auch weiterhin mit der EM-Rente in der Werkstatt oder einem tages-

strukturierendem Angebot beschäftigt bleiben. Bei der Tätigkeit in einer Werkstatt oder ähnli-

chem handelt es sich um eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben und nicht um ein regu-

läres Beschäftigungsverhältnis. Jubiläumszulagen müssen zwar versteuert werden, fallen 

aber bei der EM-Rente unter die Hinzuverdienstgrenze (siehe auch nächsten Punkt). 

 

Wechsel von der Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt 

Wenn man von der Werkstatt auf den 1. Arbeitsmarkt wechselt, besteht der Leistungsanspruch 

der EM-Rente weiter. Das heißt, dass man zur EM-Rente hinzuverdienen kann. Die Hinzuver-

dienstgrenze bei der EM-Rente liegt bei 17.823,75 Euro pro Jahr (Stand 01.01.2023). Der 

Betrag wird jährlich angepasst.  

 

Unterbrechung der Arbeit in der Werkstatt 

Wenn schon eine EM-Rente bezogen wird, hat eine Unterbrechung der Tätigkeit keinen Ein-

fluss auf die EM-Rente. Wenn man noch keine EM-Rente bezieht, wird die Wartezeit um die 

Zeit, die man nicht arbeitet, verlängert. Das gilt nicht, wenn man auf Grund einer Krankheit die 

Beschäftigung in der Werkstatt unterbrechen muss.  

  

Mittagessen in der Werkstatt 

Menschen, die eine EM-Rente beziehen, müssen für die Kosten des Mittagsessens in der 

Werkstatt selbst aufkommen. Der sog. „Mehrbedarf“ bei gemeinschaftlicher Mittagsverpfle-

gung ist Bestandteil des Bedarfes von Grundsicherung. 

 



Grundsicherung und EM-Rente  

Wenn die EM-Rente nicht ausreicht um den Lebensunterhalt zu bestreiten, kann man ergän-

zend Grundsicherung beantragen. Der Anspruch auf Grundsicherung besteht weiterhin, auch 

wenn man eine EM-Rente bezieht - sofern die Rente als Einkommen nicht ausreicht.  

 

Wohngeld und EM-Rente 

Wohngeld ist ein Zuschuss zur Wohnungsmiete. Menschen, die eine EM-Rente beziehen, 

können Anspruch auf Wohngeld haben, je nach Höhe der EM-Rente und Kosten der Unter-

kunft. Ob man Wohngeld erhält und wie hoch es ist, ist sehr individuell und muss konkret mit 

der Wohngeldstelle geklärt werden. Wohngeld wird über einen Wohngeldantrag beantragt; die 

zuständige Stelle ist die Wohngeldstelle. In Mannheim ist das die Stadt Mannheim, Fachbe-

reich Arbeit und Soziales. 

 

EM-Rente und Sozialversicherung 

Von der EM-Rente müssen Abgaben an die Pflege- und Krankenversicherung gezahlt werden. 

 

EM-Rente und Altersrente 

Wer schon eine EM-Rente bekommt, muss keine Altersrente beantragen. Die EM-Rente wird 

bei Erreichen des Rentenalters automatisch in eine Altersrente umgewandelt.  

 

EM-Rente und Grundrente  

Zusätzlich zur EM- und Altersrente kann ein Anspruch auf Grundrente bestehen. Die Grund-

rente ist keine eigenständige Rentenleistung, sondern ein Zuschlag auf die bestehende Rente. 

Die Höhe des Zuschlags wird individuell berechnet. Der Grundrenten-Zuschlag ist u.a. für 

Menschen, die lange gearbeitet und dabei unterdurchschnittlich verdient haben. Dazu zählen 

auch Menschen mit Behinderung, die in einer WfbM gearbeitet haben. Um den Zuschlag er-

halten zu können, müssen 33 Jahre „Grundrentenzeit“ erfüllt sein. Der Grundrentenzuschlag 

muss in der Regel nicht separat beantragt werden. Wenn ein Anspruch besteht, zahlt die Ren-

tenversicherung den Zuschlag automatisch mit der Rente aus.  

 

Rentenansprüche bei Menschen in Förder- und Betreuungsbereichen (FuB) 

Menschen mit Behinderung im Förder- und Betreuungsbereich sind nicht sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt, da es sich dabei um keine Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

handelt, sondern um ein tagesstrukturierendes Angebot. Aus dem Grund kann die Beschäfti-

gung im Förder- und Betreuungsbereich nicht als „Wartezeit“ angerechnet werden und sich 

auch kein Anspruch auf eine EM-Rente ergeben. Es empfiehlt sich daher i.d.R. die 20 Jahre 

abzuwarten, bevor altersbedingt von der WfbM in den FuB gewechselt wird. 
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